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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.11.2002

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht durch den Senatspräsidenten des Obersten Gerichtshofes Dr. Ehmayr

als Vorsitzenden und die Hofräte des Obersten Gerichtshofes Dr. Huber, Dr. Prückner, Dr. Schenk und Dr. Schramm als

weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei Ulrich K*****, vertreten durch Dr. Herbert Rabitsch,

Rechtsanwalt in Wien, gegen die beklagte Partei Verlassenschaft nach dem am 17. Jänner 1998 verstorbenen Erwin

Richard Franz K*****, vertreten durch die erbserklärten Erben 1. Berta K*****, 2. Elisabeth K*****, und 3. Mag.

Martin K*****, diese vertreten durch Dr. Friedrich Valzachi, Rechtsanwalt in Wien, wegen eidlicher

Vermögensbekanntgabe und 13.145,43 EUR (180.885 S), über die Revision der beklagten Partei gegen das Urteil des

Oberlandesgerichtes Wien als Berufungsgericht vom 11. April 2002, GZ 13 R 11/02m-18, mit dem das Teilurteil des

Landesgerichtes für Zivilrechtssachen Wien vom 31. Juli 2001, GZ 27 Cg 153/00v-5, teilweise abgeändert wurde, in

nichtöffentlicher Sitzung zu Recht erkannt:

Spruch

Der Revision wird nicht Folge gegeben.

Die beklagte Partei hat der klagenden Partei die mit 1.814,22 EUR (darin enthalten 302,37 EUR Umsatzsteuer)

bestimmten Kosten des Revisionsverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Text

Entscheidungsgründe:

Der Kläger ist der Sohn aus der ersten Ehe des am 17. 1. 1998 verstorbenen Erwin Richard Franz K*****. Weitere

Nachkommen des Verstorbenen sind dessen zweite Ehefrau, Berta K*****, sowie zwei Kinder aus zweiter Ehe,

Elisabeth und Mag. Martin K*****. In dem zu 2 A 55/98z des Bezirksgerichtes Hernals anhängigen

Verlassenschaftsverfahren gaben alle vier Personen trotz Vorliegens einer letztwilligen Verfügung, mit der die Witwe

und die beiden Kinder aus zweiter Ehe bedacht wurden, bedingte Erbserklärungen auf Grund des Gesetzes ab. Der

Nachlass wurde noch nicht eingeantwortet. Der Vertreter der Witwe und der Kinder des Erblassers aus zweiter Ehe

verweigerte dem Gerichtskommisär und dem Sachverständigen den Zutritt zu einigen Räumen im ehemaligen

Wohnhaus des Erblassers, als die vom Verlassenschaftsgericht angeordnete Inventarisierung und Schätzung des

Nachlasses durchgeführt werden sollte. Dieses Haus wurde auf einer Liegenschaft in D***** errichtet, die die Witwe

mit Kaufvertrag vom 4. 6. 1959 erworben und mit Schenkungsvertrag vom 30. 5. 1988 ihren beiden Kindern aus der

Ehe mit dem Erblasser gegen Einräumung eines Fruchtgenussrechtes sowie eines Belastungs- und

Veräußerungsverbotes für sie und den Erblasser geschenkt hatte.

Mit am 22. 12. 2000 eingebrachter Klage begehrte der Kläger, die beklagte Verlassenschaft schuldig zu erkennen, 1.

ihm unter Vorlage eines Vermögensverzeichnisses das Vermögen des Erblassers zum 17. 1. 1998 anzugeben und einen

Eid dahin zu leisten, dass die Angaben richtig und vollständig seien, wobei zur Eidesleistung die erbserklärten Erben
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Berta, Elisabeth und Mag. Martin K***** berufen seien, 2. dem Kläger einen sich auf Grund dieser Rechnungslegung

ergebenden Betrag zu zahlen und 3. dem Kläger 180.885 S zu zahlen. Er brachte vor, die anderen Erben hätten zwar

ein Testament vorgelegt, zunächst aber mit der Begründung keine Erbserklärungen abgegeben, dass zum Todestag des

Erblassers kein die Durchführung eines Verlassenschaftsverfahrens rechtfertigendes Vermögen vorhanden gewesen

sei. Erst nach AuHorderung des Gerichtes seien Erbserklärungen abgegeben worden. Der Erblasser sei

außerbücherlicher Eigentümer der Liegenschaft in D***** gewesen, weil der Ankauf der Liegenschaft und die

Errichtung des Hauses aus gemeinsamen Mitteln des Erblassers und seiner zweiten Ehefrau Inanziert worden seien.

Die zweite Ehefrau habe selbst kein Einkommen gehabt, während der Erblasser aus seinem Kunst- und

Goldschmiedeunternehmen ein derart hohes Einkommen erzielt habe, dass er sich den Hausbau und die Kosten des

Ausbaues und der Erhaltung des Hauses leisten habe können. Das Unternehmen des Erblassers sei von dessen Sohn

aus zweiter Ehe übernommen worden. Der Kläger habe Anspruch auf PJichtteilsergänzung nach § 785 ABGB

hinsichtlich des Hälfteanteils an der Liegenschaft und des dem Sohn aus zweiter Ehe übertragenen Unternehmens. Die

Geltendmachung eines PJichtteilserhöhungsanspruches direkt gegen die Beschenkten gemäß § 951 ABGB setze

voraus, dass der Nachlass zur Abdeckung des PJichtteils nicht ausreiche, was hier zutreHe. Hiefür treHe aber den

Kläger die Beweislast. Die anderen Erben hätten im Rahmen außergerichtlicher Vergleichsgespräche auf weiteres

Nachlassvermögen hingewiesen. Der Kläger sei außerstande, die genaue Höhe des Verlassenschaftsvermögens

anzugeben und sei daher zur Wahrung seiner Ansprüche und zur Abwehr der drohenden Verjährung zur Einbringung

der Manifestationsklage genötigt. Diese werde ausdrücklich auf Art XLII (in Hinkunft: Art 42) Abs 1 erster Fall EGZPO

gestützt. Auf Grund des bisher bekannt gegebenen und geschätzten Vermögens und der voraussichtlichen

Verbindlichkeiten des Nachlasses errechne sich derzeit ein Reinnachlass von ca 241.080 S. Abzüglich des gesetzlichen

Erbanteiles des Klägers von einem Viertel verbleibe der Betrag von 180.885 S, den der Kläger vorweg begehre. Die

beklagte Verlassenschaft beantragte die Abweisung des Klagebegehrens. Da das Inventar vom Verlassenschaftsgericht

zu errichten sei, entbehre das Manifestationsbegehren jeglicher Grundlage. Das PJichtteilsergänzungsbegehren sei

nicht berechtigt, weil die Liegenschaft und das Haus aus Mitteln der Witwe angeschaHt worden seien. Der Erblasser sei

schon 1973 "in Pension gegangen", sodass der Sohn aus zweiter Ehe, der sich erst Jahre später selbständig gemacht

habe, kein Unternehmen übernommen habe. Das Erstgericht erkannte mit Teilurteil im Sinne des Punktes 1. des

Klagebegehrens. Der Kläger könne gemäß § 804 ABGB die Inventarisierung des Nachlasses ohne weitere

Voraussetzung fordern. Der PJichtteilsanspruch sei im ordentlichen Rechtsweg geltend zu machen, sodass der Kläger

nicht darauf verwiesen werden könne, dass die Errichtung des Inventars vom Verlassenschaftsgericht zu veranlassen

sei. Der Kläger habe ein privatrechtliches Interesse an der Ermittlung des Vermögens der Verlassenschaft im Sinn des

Art 42 Abs 2 EGZPO. Bis zur Einantwortung sei die Verlassenschaft passiv legitimiert, wobei zur Eidesleistung die drei

anderen Erben berufen seien, die sich weigerten, das Vermögen des Erblassers oHen zu legen.Mit am 22. 12. 2000

eingebrachter Klage begehrte der Kläger, die beklagte Verlassenschaft schuldig zu erkennen, 1. ihm unter Vorlage

eines Vermögensverzeichnisses das Vermögen des Erblassers zum 17. 1. 1998 anzugeben und einen Eid dahin zu

leisten, dass die Angaben richtig und vollständig seien, wobei zur Eidesleistung die erbserklärten Erben Berta,

Elisabeth und Mag. Martin K***** berufen seien, 2. dem Kläger einen sich auf Grund dieser Rechnungslegung

ergebenden Betrag zu zahlen und 3. dem Kläger 180.885 S zu zahlen. Er brachte vor, die anderen Erben hätten zwar

ein Testament vorgelegt, zunächst aber mit der Begründung keine Erbserklärungen abgegeben, dass zum Todestag des

Erblassers kein die Durchführung eines Verlassenschaftsverfahrens rechtfertigendes Vermögen vorhanden gewesen

sei. Erst nach AuHorderung des Gerichtes seien Erbserklärungen abgegeben worden. Der Erblasser sei

außerbücherlicher Eigentümer der Liegenschaft in D***** gewesen, weil der Ankauf der Liegenschaft und die

Errichtung des Hauses aus gemeinsamen Mitteln des Erblassers und seiner zweiten Ehefrau Inanziert worden seien.

Die zweite Ehefrau habe selbst kein Einkommen gehabt, während der Erblasser aus seinem Kunst- und

Goldschmiedeunternehmen ein derart hohes Einkommen erzielt habe, dass er sich den Hausbau und die Kosten des

Ausbaues und der Erhaltung des Hauses leisten habe können. Das Unternehmen des Erblassers sei von dessen Sohn

aus zweiter Ehe übernommen worden. Der Kläger habe Anspruch auf PJichtteilsergänzung nach Paragraph 785, ABGB

hinsichtlich des Hälfteanteils an der Liegenschaft und des dem Sohn aus zweiter Ehe übertragenen Unternehmens. Die

Geltendmachung eines PJichtteilserhöhungsanspruches direkt gegen die Beschenkten gemäß Paragraph 951, ABGB

setze voraus, dass der Nachlass zur Abdeckung des PJichtteils nicht ausreiche, was hier zutreHe. Hiefür treHe aber den

Kläger die Beweislast. Die anderen Erben hätten im Rahmen außergerichtlicher Vergleichsgespräche auf weiteres

Nachlassvermögen hingewiesen. Der Kläger sei außerstande, die genaue Höhe des Verlassenschaftsvermögens
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anzugeben und sei daher zur Wahrung seiner Ansprüche und zur Abwehr der drohenden Verjährung zur Einbringung

der Manifestationsklage genötigt. Diese werde ausdrücklich auf Art XLII (in Hinkunft: Artikel 42,) Absatz eins, erster Fall

EGZPO gestützt. Auf Grund des bisher bekannt gegebenen und geschätzten Vermögens und der voraussichtlichen

Verbindlichkeiten des Nachlasses errechne sich derzeit ein Reinnachlass von ca 241.080 S. Abzüglich des gesetzlichen

Erbanteiles des Klägers von einem Viertel verbleibe der Betrag von 180.885 S, den der Kläger vorweg begehre. Die

beklagte Verlassenschaft beantragte die Abweisung des Klagebegehrens. Da das Inventar vom Verlassenschaftsgericht

zu errichten sei, entbehre das Manifestationsbegehren jeglicher Grundlage. Das PJichtteilsergänzungsbegehren sei

nicht berechtigt, weil die Liegenschaft und das Haus aus Mitteln der Witwe angeschaHt worden seien. Der Erblasser sei

schon 1973 "in Pension gegangen", sodass der Sohn aus zweiter Ehe, der sich erst Jahre später selbständig gemacht

habe, kein Unternehmen übernommen habe. Das Erstgericht erkannte mit Teilurteil im Sinne des Punktes 1. des

Klagebegehrens. Der Kläger könne gemäß Paragraph 804, ABGB die Inventarisierung des Nachlasses ohne weitere

Voraussetzung fordern. Der PJichtteilsanspruch sei im ordentlichen Rechtsweg geltend zu machen, sodass der Kläger

nicht darauf verwiesen werden könne, dass die Errichtung des Inventars vom Verlassenschaftsgericht zu veranlassen

sei. Der Kläger habe ein privatrechtliches Interesse an der Ermittlung des Vermögens der Verlassenschaft im Sinn des

Artikel 42, Absatz 2, EGZPO. Bis zur Einantwortung sei die Verlassenschaft passiv legitimiert, wobei zur Eidesleistung

die drei anderen Erben berufen seien, die sich weigerten, das Vermögen des Erblassers offen zu legen.

Das Berufungsgericht bestätigte dieses Teilurteil insoweit, als der Verlassenschaft die Vermögensangabe und

Eidesleistung aufgetragen wurde und wies in teilweiser Abänderung des erstgerichtlichen Urteiles den Zusatz, dass zur

Eidesleistung die erbserklärten Erben Berta, Elisabeth und Mag. Martin K***** berufen seien, ab. Der Noterbe könne

nach ständiger Rechtsprechung zur Ermittlung der PJichtteilshöhe gemäß Art 42 EGZPO die Ablegung des

OHenbarungseides verlangen. Es genüge die subjektiv begründete Besorgnis des Noterben, dass ihm nicht das

gesamte Nachlassvermögen bekannt sei. Der Umstand, dass der Kläger eine Erbserklärung abgegeben habe,

beeinträchtige seinen diesbezüglichen Anspruch nicht. Die Angabe der eidespJichtigen Personen habe vor der

Einantwortung jedoch erst im Exekutionsverfahren zu erfolgen. Die ordentliche Revision sei nicht zulässig, weil das

Berufungsgericht der übereinstimmenden Lehre und Rechtsprechung gefolgt sei.Das Berufungsgericht bestätigte

dieses Teilurteil insoweit, als der Verlassenschaft die Vermögensangabe und Eidesleistung aufgetragen wurde und wies

in teilweiser Abänderung des erstgerichtlichen Urteiles den Zusatz, dass zur Eidesleistung die erbserklärten Erben

Berta, Elisabeth und Mag. Martin K***** berufen seien, ab. Der Noterbe könne nach ständiger Rechtsprechung zur

Ermittlung der PJichtteilshöhe gemäß Artikel 42, EGZPO die Ablegung des OHenbarungseides verlangen. Es genüge die

subjektiv begründete Besorgnis des Noterben, dass ihm nicht das gesamte Nachlassvermögen bekannt sei. Der

Umstand, dass der Kläger eine Erbserklärung abgegeben habe, beeinträchtige seinen diesbezüglichen Anspruch nicht.

Die Angabe der eidespJichtigen Personen habe vor der Einantwortung jedoch erst im Exekutionsverfahren zu erfolgen.

Die ordentliche Revision sei nicht zulässig, weil das Berufungsgericht der übereinstimmenden Lehre und

Rechtsprechung gefolgt sei.

Rechtliche Beurteilung

Die außerordentliche Revision der Beklagten ist entgegen diesem Ausspruch der zweiten Instanz zulässig, weil die

Frage, ob der Manifestationsanspruch gemäß § 42 Abs 1 erster Fall EGZPO auch einem erbserklärten gesetzlichen

Erben zusteht, der zugleich als Noterbe einen SchenkungspJichtteil geltend macht, von der Rechtsprechung bisher

nicht behandelt wurde. Die Revision ist jedoch nicht berechtigt.Die außerordentliche Revision der Beklagten ist

entgegen diesem Ausspruch der zweiten Instanz zulässig, weil die Frage, ob der Manifestationsanspruch gemäß

Paragraph 42, Absatz eins, erster Fall EGZPO auch einem erbserklärten gesetzlichen Erben zusteht, der zugleich als

Noterbe einen SchenkungspJichtteil geltend macht, von der Rechtsprechung bisher nicht behandelt wurde. Die

Revision ist jedoch nicht berechtigt.

In der Revision wird ausgeführt, dass sich die Legitimation eines Noterben, von der Verlassenschaft die Ablegung des

OHenbarungseides gemäß Art 42 Abs 1 erster Fall EGZPO zu verlangen, insbesondere daraus erkläre, dass seine

Stellung im Verlassenschaftsverfahren nur eine beschränkte sei. Dem Kläger stehe hingegen als erbserklärten

gesetzlichen Erben die uneingeschränkte Beteiligung am Verlassenschaftsverfahren zu und er könne Einsichtsrechte,

Rechtsbehelfe und Rechtsmittel in Anspruch nehmen. Durch die Einantwortung werde der Kläger ohnehin Eigentümer

des Verlassenschaftsvermögens entsprechend seiner Erbquote, wobei infolge der Universalsukzession die Kenntnis

von in den Nachlass fallenden Vermögenswerten ohne Bedeutung sei. Gegen Dritte oder Miterben könne er allenfalls



nach Art 42 Abs 1 zweiter Fall EGZPO vorgehen. Insoweit unterbreche die vorliegende Klage aber nicht die Verjährung.

Eine Eidespflicht des Erben gegenüber dem Miterben sei von der Rechtsprechung (1 Ob 396/34) verneint worden.In der

Revision wird ausgeführt, dass sich die Legitimation eines Noterben, von der Verlassenschaft die Ablegung des

OHenbarungseides gemäß Artikel 42, Absatz eins, erster Fall EGZPO zu verlangen, insbesondere daraus erkläre, dass

seine Stellung im Verlassenschaftsverfahren nur eine beschränkte sei. Dem Kläger stehe hingegen als erbserklärten

gesetzlichen Erben die uneingeschränkte Beteiligung am Verlassenschaftsverfahren zu und er könne Einsichtsrechte,

Rechtsbehelfe und Rechtsmittel in Anspruch nehmen. Durch die Einantwortung werde der Kläger ohnehin Eigentümer

des Verlassenschaftsvermögens entsprechend seiner Erbquote, wobei infolge der Universalsukzession die Kenntnis

von in den Nachlass fallenden Vermögenswerten ohne Bedeutung sei. Gegen Dritte oder Miterben könne er allenfalls

nach Artikel 42, Absatz eins, zweiter Fall EGZPO vorgehen. Insoweit unterbreche die vorliegende Klage aber nicht die

Verjährung. Eine EidespJicht des Erben gegenüber dem Miterben sei von der Rechtsprechung (1 Ob 396/34) verneint

worden.

Dem ist zunächst zu erwidern, dass der Auskunftsanspruch des Noterben nicht aus einer gegenüber erbserklärten

gesetzlichen (oder testamentarischen) Erben schwächeren Beteiligtenposition im Verlassenschaftsverfahren abgeleitet

wird. Er wird vielmehr einerseits auf die GemeinschaftsIktion des § 786 zweiter Satz ABGB gegründet, nach welcher

die Verlassenschaft bis zur wirklichen Zuteilung des PJichtteils als ein gemeinschaftliches Gut des Erben und des

PJichtteilsberechtigten zu betrachten sei (SZ 48/114 mwN), und zwar ungeachtet der (vom 1. BRBG BGBl I 1999/191

verfügten) Aufhebung des Hofdekrets vom 27. 3. 1847, JGS Nr 1051, wonach der Noterbe Anspruch auf

Rechnungslegung über den ihm vom Tod des Erblassers an bis zur wirklichen Zuteilung des PJichtteils gebührenden

verhältnismäßigen Anteil am Gewinn und Verlust und an den Früchten der Erbschaft hatte (Umlauft, Die Anrechnung

von Schenkungen und Vorempfängen im Erb- und PJichtteilsrecht, 236). Andererseits wird die AuskunftspJicht auf §

98 AußStrG, § 784 und insbesondere § 804 ABGB gestützt, wonach der PJichtteilsberechtigte die Errichtung eines

Inventars verlangen kann (SZ 48/19; SZ 48/114 mwN). Der Noterbe habe ein Interesse daran, dass ihm über alle

Bestandteile des Nachlassvermögens Auskunft erteilt und volle Klarheit über den Nachlassstand verschaHt werde. Aus

der im § 804 ABGB zum Ausdruck kommenden PJicht zur Auskunftserteilung gegenüber dem Noterben müsse daher

ein privatrechtlicher Anspruch des Noterben auf genaue und vollständige Ermittlung des Nachlasses abgeleitet

werden. Der Noterbe solle sich ein Urteil verschaHen können, das ihn in die Lage versetze, seinen PJichtteilsanspruch

zu errechnen (SZ 48/19 mwN). Die PJicht zur Ablegung des Eides über die Richtigkeit des Inventars könne nur die Folge

des durchgreifenden Rechtsgedankens sein, dass dort, wo das Gesetz ein Recht gebe, dessen Wirksamkeit nicht

ausdrücklich vom Willen einer Partei abhängig gemacht werde, es auch die zu seiner Durchsetzung tauglichen Mittel

gewähren wolle. Der Erbe - und vor der Einantwortung die Verlassenschaft - sei auch verpJichtet, über selbst

erhaltene Schenkungen Auskunft zu erteilen und diese nötigenfalls zu beeiden (SZ 48/114). Der durch Art 42 EGZPO

gewährte Anspruch steht grundsätzlich jedem zu, der gegen einen ihm materiellrechtlich zur Auskunftserteilung

VerpJichteten ein bestimmtes Leistungsbegehren nur mit erheblichen Schwierigkeiten, die durch eine solche

Bekanntgabe beseitigt werden können, erheben kann, wenn dem VerpJichteten diese Auskunft nach redlicher

Verkehrsübung zumutbar ist (SZ 65/165).Dem ist zunächst zu erwidern, dass der Auskunftsanspruch des Noterben

nicht aus einer gegenüber erbserklärten gesetzlichen (oder testamentarischen) Erben schwächeren Beteiligtenposition

im Verlassenschaftsverfahren abgeleitet wird. Er wird vielmehr einerseits auf die GemeinschaftsIktion des Paragraph

786, zweiter Satz ABGB gegründet, nach welcher die Verlassenschaft bis zur wirklichen Zuteilung des PJichtteils als ein

gemeinschaftliches Gut des Erben und des PJichtteilsberechtigten zu betrachten sei (SZ 48/114 mwN), und zwar

ungeachtet der (vom 1. BRBG BGBl römisch eins 1999/191 verfügten) Aufhebung des Hofdekrets vom 27. 3. 1847, JGS

Nr 1051, wonach der Noterbe Anspruch auf Rechnungslegung über den ihm vom Tod des Erblassers an bis zur

wirklichen Zuteilung des PJichtteils gebührenden verhältnismäßigen Anteil am Gewinn und Verlust und an den

Früchten der Erbschaft hatte (Umlauft, Die Anrechnung von Schenkungen und Vorempfängen im Erb- und

PJichtteilsrecht, 236). Andererseits wird die AuskunftspJicht auf Paragraph 98, AußStrG, Paragraph 784 und

insbesondere Paragraph 804, ABGB gestützt, wonach der PJichtteilsberechtigte die Errichtung eines Inventars

verlangen kann (SZ 48/19; SZ 48/114 mwN). Der Noterbe habe ein Interesse daran, dass ihm über alle Bestandteile des

Nachlassvermögens Auskunft erteilt und volle Klarheit über den Nachlassstand verschaHt werde. Aus der im

Paragraph 804, ABGB zum Ausdruck kommenden PJicht zur Auskunftserteilung gegenüber dem Noterben müsse

daher ein privatrechtlicher Anspruch des Noterben auf genaue und vollständige Ermittlung des Nachlasses abgeleitet

werden. Der Noterbe solle sich ein Urteil verschaHen können, das ihn in die Lage versetze, seinen PJichtteilsanspruch
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zu errechnen (SZ 48/19 mwN). Die PJicht zur Ablegung des Eides über die Richtigkeit des Inventars könne nur die Folge

des durchgreifenden Rechtsgedankens sein, dass dort, wo das Gesetz ein Recht gebe, dessen Wirksamkeit nicht

ausdrücklich vom Willen einer Partei abhängig gemacht werde, es auch die zu seiner Durchsetzung tauglichen Mittel

gewähren wolle. Der Erbe - und vor der Einantwortung die Verlassenschaft - sei auch verpJichtet, über selbst

erhaltene Schenkungen Auskunft zu erteilen und diese nötigenfalls zu beeiden (SZ 48/114). Der durch Artikel 42,

EGZPO gewährte Anspruch steht grundsätzlich jedem zu, der gegen einen ihm materiellrechtlich zur

Auskunftserteilung VerpJichteten ein bestimmtes Leistungsbegehren nur mit erheblichen Schwierigkeiten, die durch

eine solche Bekanntgabe beseitigt werden können, erheben kann, wenn dem VerpJichteten diese Auskunft nach

redlicher Verkehrsübung zumutbar ist (SZ 65/165).

Der gegenüber der Verlassenschaft bzw nach Einantwortung gegenüber den Erben bestehende Auskunftsanspruch

über das vorhandene Nachlassvermögen und den Erben getätigten Schenkungen wird auch im Schrifttum befürwortet

(Umlauft aaO, 234, 235 mwN FN 6, 7). Strittig ist lediglich, ob ein Auskunftsanspruch auch gegen den Beschenkten, der

nicht Erbe des Geschenkgebers ist, besteht (Umlauft aaO, 235 bei FN 8). Ein solcher Fall liegt hier aber nicht vor.

§ 785 Abs 1 ABGB bestimmt, dass auf Verlangen eines pJichtteilsberechtigten Kindes (oder Ehegatten) bei der

Berechnung des Nachlasses Schenkungen des Erblassers in Anschlag zu bringen sind. Primär ist auch der

SchenkungspJichtteil aus dem Nachlass zu decken, geht also zu Lasten der Erben. Das Begehren auf

Schenkungsanrechnung gemäß § 785 ABGB richtet sich daher primär gegen den Nachlass und nach der Einantwortung

gegen die Erben. Wenn der Nachlass zur Deckung der (erhöhten) PJichtteilsansprüche nicht ausreicht, richtet sich der

Anspruch gemäß § 951 Abs 1 ABGB subsidiär gegen den Beschenkten (7 Ob 135/00d). Nach herrschender AuHassung

kann sich auch der letztwillig oder kraft Gesetzes berufene Erbe auf sein PJichtteilsrecht stützen und gemäß den §§

785, 951 ABGB vorgehen (EvBl 1972/317; SZ 69/58; RIS-Justiz RS0012882; Welser in Rummel3 § 785 Rz 25 mwN).

Jedenfalls muss derjenige, der einen PJichtteilsanspruch durchsetzen will, auch dessen Höhe beweisen, die einerseits

vom Wert des tatsächlich vorhandenen Nachlassvermögens, andererseits von den Zuwendungen des Erblassers zu

dessen Lebzeiten, die nach den Anrechnungsvorschriften zum Zweck der PJichtteilsermittlung rechnerisch in Anschlag

zu bringen sind, abhängig ist. Dies gilt für jeden Noterben, der sich auf den SchenkungspJichtteil berufen will, und

zwar unabhängig davon, ob der Noterbe zugleich Miterbe nach dem Gesetz oder auf Grund letztwilliger Verfügung ist.

Es ist zwar richtig, dass der Erbe durch die Einantwortung ohnehin die entsprechende Eigentumsquote an den

Nachlassgegenständen unabhängig davon erwirbt, ob das Vermögen des Erblassers im Verlassenschaftsverfahren

vollständig inventarisiert oder ihm gegenüber vollständig angegeben wurde. Dies gilt aber nicht auch für

pJichtteilserhöhende Schenkungen des Erblassers zu dessen Lebzeiten, weil die geschenkten Vermögenswerte im

Zeitpunkt des Todes des Erblassers nicht mehr in dessen Eigentum standen und daher nicht in den Nachlass

fallen.Paragraph 785, Absatz eins, ABGB bestimmt, dass auf Verlangen eines pJichtteilsberechtigten Kindes (oder

Ehegatten) bei der Berechnung des Nachlasses Schenkungen des Erblassers in Anschlag zu bringen sind. Primär ist

auch der SchenkungspJichtteil aus dem Nachlass zu decken, geht also zu Lasten der Erben. Das Begehren auf

Schenkungsanrechnung gemäß Paragraph 785, ABGB richtet sich daher primär gegen den Nachlass und nach der

Einantwortung gegen die Erben. Wenn der Nachlass zur Deckung der (erhöhten) PJichtteilsansprüche nicht ausreicht,

richtet sich der Anspruch gemäß Paragraph 951, Absatz eins, ABGB subsidiär gegen den Beschenkten (7 Ob 135/00d).

Nach herrschender AuHassung kann sich auch der letztwillig oder kraft Gesetzes berufene Erbe auf sein

PJichtteilsrecht stützen und gemäß den Paragraphen 785,, 951 ABGB vorgehen (EvBl 1972/317; SZ 69/58; RIS-Justiz

RS0012882; Welser in Rummel3 Paragraph 785, Rz 25 mwN). Jedenfalls muss derjenige, der einen PJichtteilsanspruch

durchsetzen will, auch dessen Höhe beweisen, die einerseits vom Wert des tatsächlich vorhandenen

Nachlassvermögens, andererseits von den Zuwendungen des Erblassers zu dessen Lebzeiten, die nach den

Anrechnungsvorschriften zum Zweck der PJichtteilsermittlung rechnerisch in Anschlag zu bringen sind, abhängig ist.

Dies gilt für jeden Noterben, der sich auf den SchenkungspJichtteil berufen will, und zwar unabhängig davon, ob der

Noterbe zugleich Miterbe nach dem Gesetz oder auf Grund letztwilliger Verfügung ist. Es ist zwar richtig, dass der Erbe

durch die Einantwortung ohnehin die entsprechende Eigentumsquote an den Nachlassgegenständen unabhängig

davon erwirbt, ob das Vermögen des Erblassers im Verlassenschaftsverfahren vollständig inventarisiert oder ihm

gegenüber vollständig angegeben wurde. Dies gilt aber nicht auch für pJichtteilserhöhende Schenkungen des

Erblassers zu dessen Lebzeiten, weil die geschenkten Vermögenswerte im Zeitpunkt des Todes des Erblassers nicht

mehr in dessen Eigentum standen und daher nicht in den Nachlass fallen.

https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/785
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/785
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/951
https://www.jusline.at/entscheidung/304797
https://www.jusline.at/entscheidung/488828
https://www.jusline.at/entscheidung/304797
https://www.jusline.at/entscheidung/488828


Art 42 Abs 1 EGZPO regelt zwei Fälle. Danach kann zum einen derjenige, der nach den Vorschriften des bürgerlichen

Rechts dazu verpJichtet ist, ein Vermögen anzugeben, durch Urteil dazu und zur Beeidigung dieser Vermögensangabe

verhalten werden. Diese Bestimmung schaHt keine eigene zivilrechtliche VerpJichtung, sondern setzt eine solche

voraus. Im Unterschied dazu normiert Abs 1 zweiter Fall einen eigenen privatrechtlichen Anspruch auf Angabe eines

Vermögens. Voraussetzung dafür ist, dass der Beklagte von der Verschweigung oder Verheimlichung des

anzugebenden Vermögens vermutlich Kenntnis hat. In beiden Fällen ist ein privatrechtliches Interesse an der

Ermittlung des Vermögens Voraussetzung der Befugnis zur Klage (5 Ob 30/01z = NZ 2002, 150). Nach Rechtsprechung

und herrschender Lehre kann der PJichtteilsberechtigte seinen Manifestationsanspruch gegen die Verlassenschaft

(vor Einantwortung) bzw gegen den Erben (nach Einantwortung) auf beide Tatbestände des Art 42 Abs 1 EGZPO

stützen (Umlauft aaO, 234), wobei im ersten Fall, der hier nach dem Vorbringen des Klägers allein maßgebend ist, die

Ableitung des privatrechtlichen Interesses des PJichtteilsberechtigten bereits oben dargelegt wurde. Es genügt dann

die subjektiv begründete Besorgnis des Anspruchsberechtigten, dass ihm nicht das gesamte Nachlassvermögen

bekannt sei (SZ 48/19). Schon deshalb, weil die Kenntnis des Nachlassvermögens Voraussetzung für eine zielführende

Klage auf den (Schenkungs-)PJichtteil ist, der erst bei unzureichendem Nachlass gegen den Beschenkten geltend

gemacht werden kann (7 Ob 135/00d), ist daher der Manifestationsanspruch des Klägers gegen die Verlassenschaft zu

bejahen. Durch die Manifestationsklage wird die Verjährung hinsichtlich der auf Grund der eidlichen Angabe begehrten

Leistung unterbrochen (RIS-Justiz RS0034809). Dass die Manifestationsklage hinsichtlich des Nachlassvermögens auch

die Verjährung einer allenfalls gegen den beschenkten (Mit-)Erben gerichteten Klage infolge dem Nachlassvermögen im

Sinn der §§ 785 und 951 ABGB zuzuzählenden Schenkungen unterbricht, wurde bereits in SZ 40/117 (RIS-Justiz

RS0034809) ausgesprochen. Die Besorgnis des Klägers, ihm seien Teile des Nachlassvermögens unbekannt, wird

hinreichend dadurch belegt, dass die Miterben bis heute mit Erfolg verhindert haben, im ehemaligen Wohnhaus des

Verstorbenen die angeordnete Inventarisierung und Schätzung durchführen zu können. Das Urteil des

Berufungsgerichtes ist daher zu bestätigen. Die Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens beruht auf den

§§ 41 und 50 ZPO.Artikel 42, Absatz eins, EGZPO regelt zwei Fälle. Danach kann zum einen derjenige, der nach den

Vorschriften des bürgerlichen Rechts dazu verpJichtet ist, ein Vermögen anzugeben, durch Urteil dazu und zur

Beeidigung dieser Vermögensangabe verhalten werden. Diese Bestimmung schaHt keine eigene zivilrechtliche

VerpJichtung, sondern setzt eine solche voraus. Im Unterschied dazu normiert Absatz eins, zweiter Fall einen eigenen

privatrechtlichen Anspruch auf Angabe eines Vermögens. Voraussetzung dafür ist, dass der Beklagte von der

Verschweigung oder Verheimlichung des anzugebenden Vermögens vermutlich Kenntnis hat. In beiden Fällen ist ein

privatrechtliches Interesse an der Ermittlung des Vermögens Voraussetzung der Befugnis zur Klage (5 Ob 30/01z = NZ

2002, 150). Nach Rechtsprechung und herrschender Lehre kann der PJichtteilsberechtigte seinen

Manifestationsanspruch gegen die Verlassenschaft (vor Einantwortung) bzw gegen den Erben (nach Einantwortung)

auf beide Tatbestände des Artikel 42, Absatz eins, EGZPO stützen (Umlauft aaO, 234), wobei im ersten Fall, der hier

nach dem Vorbringen des Klägers allein maßgebend ist, die Ableitung des privatrechtlichen Interesses des

PJichtteilsberechtigten bereits oben dargelegt wurde. Es genügt dann die subjektiv begründete Besorgnis des

Anspruchsberechtigten, dass ihm nicht das gesamte Nachlassvermögen bekannt sei (SZ 48/19). Schon deshalb, weil die

Kenntnis des Nachlassvermögens Voraussetzung für eine zielführende Klage auf den (Schenkungs-)PJichtteil ist, der

erst bei unzureichendem Nachlass gegen den Beschenkten geltend gemacht werden kann (7 Ob 135/00d), ist daher

der Manifestationsanspruch des Klägers gegen die Verlassenschaft zu bejahen. Durch die Manifestationsklage wird die

Verjährung hinsichtlich der auf Grund der eidlichen Angabe begehrten Leistung unterbrochen (RIS-Justiz RS0034809).

Dass die Manifestationsklage hinsichtlich des Nachlassvermögens auch die Verjährung einer allenfalls gegen den

beschenkten (Mit-)Erben gerichteten Klage infolge dem Nachlassvermögen im Sinn der Paragraphen 785 und 951

ABGB zuzuzählenden Schenkungen unterbricht, wurde bereits in SZ 40/117 (RIS-Justiz RS0034809) ausgesprochen. Die

Besorgnis des Klägers, ihm seien Teile des Nachlassvermögens unbekannt, wird hinreichend dadurch belegt, dass die

Miterben bis heute mit Erfolg verhindert haben, im ehemaligen Wohnhaus des Verstorbenen die angeordnete

Inventarisierung und Schätzung durchführen zu können. Das Urteil des Berufungsgerichtes ist daher zu bestätigen. Die

Entscheidung über die Kosten des Revisionsverfahrens beruht auf den Paragraphen 41 und 50 ZPO.
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